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Menschenrechte - Menschenpflichten 
 

 
 

Putzmeister AG  •  Postfach 2152  •  D-72629 Aichtal  •  Tel. (07127)599-0  •  Telefax (07127)599-520  •  Tx.7266113 

Sehr geehrte Firmenangehörige, 
 
Putzmeister ist ein global tätiges Unternehmen. Gerade deshalb 
müssen wir unser Verhalten nach den international anerkannten 
Menschenrechten und -pflichten ausrichten.  
 
Was viele Menschen noch nicht begriffen haben wenn sie immer nur 
von Menschrechten sprechen: „Rechte und Pflichten sind zwei Seiten 
ein und derselben Medaille“. Es sind den religiösen Geboten 
nahestehnde ethische Regeln für gutes Zusammenleben.  
„Freiheit ist das Anerkennen von Regeln“…Nicht Zügellosigkeit und 
Anarchie – und … „Wenn ich will was ich muss bin ich frei““ 
 
Bitte achten Sie neben den 1948 von der UN herausgegebenen 
Menschenrechten daher insbesondere die 1997 von dort 
veröffentlichten, so genannten Menschenpflichten. Diese beruhen auf 
allgemeinen ethischen Maßstäben (§13), welche die meisten großen 
Weltreligionen verkünden bis hin zur „Goldenen Regel“ und den 10 
Geboten der Bibel. Diese sind Teil von „Miteinander bei PM“, 
Druckschrift Nr. 1424 - 7 (s.a. Küng „Weltethos“, PML 18).  
 
Diese „Menschenpflichten“ sollen künftig Teil der Regeln unseres 

„Miteinander bei Putzmeister“ werden.  (Übernommen aus „Die Zeit“ Nr. 41  971003;  
 

s.a. Stiftung Weltethos http://www.weltethos.org/index.htm ) 
 
 

Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten (9711) 
 

Den Vereinten Nationen und der Weltöffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt vom UN-Inter Action Council 
 

Präambel 
Warum.....? 
 
Weil die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und der gleichen und 
unveräußerlichen Rechte  die Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt ist und damit auch Pflichten 
oder Verantwortlichkeiten (responsabilities) einschließen muss... 
 
Weil das exklusive Bestehen auf Rechten Konflikt, Spaltung und endlosen Streit zur Folge haben und die Vernachlässigung 
der Menschenpflichten zu Gesetzlosigkeit und Chaos führen kann, 
 
Weil die Herrschaft des Rechts und die Förderung der Menschenrechte abhängen von der Bereitschaft von Männern wie 
Frauen, gerecht zu handeln... 
 
Weil globale Probleme auch globale Lösungen verlangen, was nur erreicht werden kann durch von allen Kulturen und 
Gesellschaften beachtete Ideen, Werte und Normen, 
 
Weil alle Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung haben, sowohl vor Ort als auch global eine 
bessere Gesellschaftsordnung zu fördern - ein Ziel, das mit Gesetzen, Vorschriften und Konventionen allein nicht erreicht 
werden kann, da menschliche Bestrebungen für Fortschritt und Verbesserung wie auch gute globale Zusammenarbeit nur 
verwirklicht werden können durch übereinstimmende Werte und Maßstäbe, die jederzeit für alle Menschen und Institutionen 
gelten, 
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deshalb verkündet die Generalversammlung der Vereinten Nationen diese allgemeine  
 

Erklärung der Menschenpflichten.  
 
Sie soll ein gemeinsamer Maßstab sein für alle Völker und Nationen, mit dem Ziel, daß jedes Individuum und jede 
gesellschaftliche Einrichtung, dieser Erklärung stets eingedenk, zum Fortschritt der Gemeinschaften und zur Aufklärung all ihrer 
Mitglieder beitragen möge.  
 
Wir, die Völker der Erde, erneuern und verstärken hiermit die schon durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
1948 proklamierten Verpflichtungen, also  

 
die volle Akzeptanz der Würde aller Menschen, ihrer unveräußerlichen Freiheit und Gleichheit und ihrer Solidarität 
untereinander.  

 
Bewußtsein und Akzeptanz dieser Pflichten sollen in der ganzen Welt gelehrt und gefördert werden als... 
 

Fundamentale Prinzipien für Humanität 
 
Art. 1 Jede Person, gleich welchen Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, welchen sozialen Status, welcher politischen 
Überzeugung, welcher Sprache, welchen Alters, welcher Nationaliät oder Religion, hat die Pflicht, alle Menschen menschlich 
zu behandeln. 
 
Art. 2 Keine Person soll unmenschliches Verhalten, welcher Art auch immer, unterstützen, vielmehr haben alle Menschen die 
Pflicht, sich für die Würde und die Selbstachtung aller anderen Menschen einzusetzen. 
 
Art. 3 Keine Person, keine Gruppe oder Organisation, kein Staat, keine Armee oder Polizei steht jenseits von Gut und Böse; sie 
alle unterstehen moralischen Maßstäben. Jeder Mensch hat die Pflicht, unter allen Umständen Gutes zu fördern und Böses zu 
meiden. 
 
Art. 4 Alle Menschen, begabt mit Vernunft und Gewissen, müssen im Geist der Solidarität Verantwortung übernehmen 
gegenüber jeden und allen, Familien und Gemeinschaften, Rassen, Nationen und Religionen: Was du nicht willst, das man 
dir tu, das füg auch keinem andern zu. 
 

Gewaltlosigkeit und Achtung vor dem Leben 
 
Art. 5 Jede Person hat die Pflicht, Leben zu achten. Niemand hat das Recht, eine andere menschliche Person zu verletzen, zu 
foltern oder zu töten. Dies schließt das Recht auf gerechtfertigte Selbstverteidigung von Individuen und Gemeinschaften nicht 
aus. 
 
Art. 6 Streitigkeiten zwischen Staaten, Gruppen oder Individuen sollen ohne Gewalt ausgetragen werden. Keine Regierung 
darf Akte des Völkermords oder des Terrariums tolerieren oder sich daran beteiligen, noch darf sie Frauen, Kinder oder 
irgendwelche andere Personen als Mittel zur Kriegführung mißbrauchen. Jeder Bürger hat die Pflicht, auf friedlich, 
gewaltfreie Weise zu handeln. 
 
Art. 7 Jede Person ist unendlich kostbar und muß unbedingt geschützt werden. Schutz verlangen auch die Tiere und die 
natürliche Umwelt. Alle Menschen haben die Pflicht, Luft, Wasser und Boden um der gegenwärtigen Bewohner und der 
zukünftigen Generationen willen zu schützen. 
 

Gerechtigkeit und Solidarität 
 
Art. 8 Jede Person hat die Pflicht, sich integer, ehrlich und fair zu verhalten. Keine Person oder Gruppe soll irgendeine andere 
Person oder Gruppe ihres Besitzes berauben oder ihn willkürlich wegnehmen. 
 
Art. 9 Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel gegeben sind, haben die Pflicht, ernsthafte Anstrengungen zu 
unternehmen, um Armut, Unterernährung, Unwissenheit und Ungleichheit zu überwinden. Sie sollen überall auf der Welt 
eine nachhaltige Entwicklung fördern, um für alle Menschen Würde, Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu gewährleisten. 
 
Art. 10 Alle Menschen haben die Pflicht, ihre Fähigkeiten durch Fleiß und Anstrengung zu entwickeln; sie sollen gleichen 
Zugang zu Ausbildung und sinnvoller Arbeit haben. Jeder soll den Bedürftigen, Benachteiligten, Behinderten und Opfern von 
Diskriminierung Unterstützung zukommen lassen. 
 
Art. 11 Alles Eigentum und aller Reichtum müssen in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit und zum Fortschritt der 
Menschheit verantwortungsvoll verwendet werden. Wirtschaftliche und politische Macht darf nicht als Mittel zur Herrschaft 
eingesetzt werden, sondern im Dienst wirtschaftlicher Gerechtigkeit und sozialer Ordnung. 
 

Wahrhaftigkeit und Toleranz 
 
Art. 12 Jeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden und zu handeln. Niemand, wie hoch oder mächtig auch immer, darf 
lügen. Das Recht auf Privatsphäre und auf persönliche oder berufliche Vertraulichkeit muß respektiert werden.  
Niemand ist verpflichtet, die volle Wahrheit jedem zu jeder Zeit zu sagen. 
 
Art. 13 Alle Politiker, Beamten, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler, Schriftsteller oder Künstler sind an allgemeine ethische 
Maßstäbe gebunden, ebenso sind es Ärzte, Juristen und andere Berufe, die Klienten gegenüber besondere Pflichten haben. 

PM 97164  07-10-08 / 11:43 



 
P:\ALLE\Personal\PRSMTTLG\1997\PM-97164-Human rights-responsib\PM_97164d.doc    Seite: 3 - 08-01-30 
 
 
Berufsspezifische oder andersartige Ethikkodizes sollen den Vorrang allgemeiner Maßstäbe wie etwa Wahrhaftigkeit und 
Fairneß widerspiegeln. 
 
Art. 14 Die Freiheit der Medien, die Öffentlichkeit zu informieren und gesellschaftliche Einrichtungen wie 
Regierungsmaßnahmen zu kritisieren - was für eine gerechte Gesellschaft wesentlich ist - muß mit Verantwortung und 
Umsicht gebraucht werden. Die Freiheit der Medien bringt eine besondere Verantwortung für genaue und wahrheitsgemäße 
Berichterstattung mit sich. Sensationsberichte, welche die menschliche Person oder die Würde erniedrigen, müssen stets 
vermieden werden. 
 
Art. 15 Während Religionsfreiheit garantiert sein muß, haben die Repräsentanten der Religionen eine besondere Pflicht, 
Äußerungen von Vorurteilen und diskriminierende Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden. Sie sollen Haß, 
Fanatismus oder Glaubenskriege weder anstiften noch legitimieren, vielmehr sollen sie Toleranz und gegenseitige Achtung 
unter allen Menschen fördern. 
 

Gegenseitige Achtung und Partnerschaft 
 
Art. 16 Alle Männer und alle Frauen haben die Pflicht, einander Achtung und Verständnis in ihrer Partnerschaft zu zeigen. 
Niemand soll eine andere Person sexueller Ausbeutung oder Abhängigkeit unterwerfen. Vielmehr sollen Geschlechtspartner die 
Verantwortung für die Sorge um das Wohlergehen des anderen wahrnehmen. 
 
Art. 17 Die Ehe erfordert - bei allen kulturellen und religiösen Verschiedenheiten - Liebe, Treue und Vergebung, und sie soll 
zum Ziel haben, Sicherheit und gegenseitige Unterstützung zu garantieren. 
 
Art. 18 Vernünftige Familienplanung ist die Verantwortung eines jeden Paares. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern soll 
gegenseitige Liebe, Achtung, Wertschätzung und Sorge widerspiegeln. Weder Eltern noch andere Erwachsene sollen 
Kinder ausbeuten, mißbrauchen oder mißhandeln. 
 

Schluß 
 
Art. 19 Keine Bestimmung dieser Erklärung darf so ausgelegt werden, daß sich daraus für den Staat, eine Gruppe oder eine 
Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, welche auf die Vernichtung der in 
dieser Erklärung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 angeführten Pflichten, Rechte und Freiheiten 
abzielen. 

 
 

 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

 
Resolution 217 (III) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948 

 
Präambel 

 
Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, 
 
da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das Gewissen der Menschheit tief 
verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und Glaubensfreiheit 
zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, 
 
da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht zum Aufstand 
gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen wird, da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, 
 
da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und 
den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen 
haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern, 
 
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die allgemeine Achtung und 
Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen, 
 
da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser 
Verpflichtung ist, 
 

verkündet die Generalversammlung 
 
die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame 
Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, 
durch Unterricht und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im 
nationalen und internationalen Bereiche ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung 
sowohl der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 
 
 
Art. 1 [Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit] Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.  Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 
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Art. 2 [Verbot der Diskriminierung] 
1. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterscheidung, 
wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 
2. Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des 
Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rücksicht darauf, ob es unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, 
keine Selbstregierung besitzt oder irgendeiner anderen Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist. 
 
Art. 3 [Recht auf Leben und Freiheit] Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
 
Art. 4 [Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels] Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; 
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen verboten. 
 
Art. 5 [Verbot der Folter] Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden. 
 
Art. 6 [Anerkennung als Rechtsperson] Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson. 
 
Art. 7 [Gleichheit vor dem Gesetz] Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz.  Alle haben Anspruch auf den gleichen Schutz gegen jede unterschiedliche Behandlung, 
welche die vorliegende Erklärung verletzen würde, und gegen jede Aufreizung zu einer derartigen unterschiedlichen 
Behandlung. 
 
Art. 8 [Anspruch auf Rechtsschutz] Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden 
Grundrechte verletzen. 
 
Art. 9 [Schutz vor Verhaftung und Ausweisung] Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes 
verwiesen werden. 
 
Art. 10 [Anspruch auf rechtliches Gehör] Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung Anspruch auf ein der Billigkeit 
entsprechendes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht, das über seine Rechte und 
Verpflichtungen oder aber über irgendeine gegen ihn erhobene strafrechtliche Beschuldigung zu entscheiden hat. 
 
Art. 11 [Quivis censetur innocens; nulla poena sine lege] 
1. Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in 
einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem 
Gesetz nachgewiesen ist. 
2. Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund des 
nationalen oder internationalen Rechts nicht strafbar war.  Desgleichen kann keine schwerere Strafe verhängt werden als die, 
welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung anwendbar war. 
 
Art. 12 [Freiheitssphäre des einzelnen] Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, sein Heim 
oder seinen Briefwechsel noch Angriffen auf seine Ehre und seinen Beruf ausgesetzt werden.  Jeder Mensch hat Anspruch auf 
rechtlichen Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge. 
 
Art. 13 [Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit] 
1. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. 
2. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren 
 
Art. 14 [Asylrecht] 
1. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen. 
2. Dieses Recht kann jedoch im Falle seiner Verfolgung wegen nichtpolitischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen 
die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden. 
 
Art. 15 [Recht auf Staatsangehörigkeit] 
1. Jeder Mensch hat Anspruch auf Staatsangehörigkeit. 
2. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit 
zu wechseln. 
 
Art. 16 [Freiheit der Eheschließung, Schutz der Familie] 
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das Recht, eine 
Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen.  Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung 
gleiche Rechte. 
2. Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden. 
3. Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und 
Staat. 
 
Art. 17 [Gewährleistung des Eigentums] 
1. Jeder Mensch hat allein oder in der Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum. 
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 
 
Art. 18 [Gewissens- und Religionsfreiheit] Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; 
dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder 
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seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, 
Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden. 
 
Art. 19 [Meinungs- und Informationsfreiheit] Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfaßt 
die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne 
Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 
 
Art. 20 [Versammlungs- und Vereinsfreiheit] 
1. Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken. 
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 
 
Art. 21 [Allgemeines, gleiches Wahlrecht] 
1. Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung öffentlicher Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte 
Vertreter teilzunehmen. 
2. Jeder Mensch hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf Zulassung zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.  
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch periodische und 
unverfälschte Wahlen mit allgemeinen und gleichem Wahlrecht bei geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 
 
Art. 22 [Soziale Sicherheit] Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der Organisation und der 
Hilfsmittel jedes Staates in den Genuß der für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. 
 
Art. 23 [Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, Koalitionsfreiheit]  
1. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie 
auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 
2. Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
3. Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine 
der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu 
ergänzen ist. 
4. Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Berufsvereinigungen zu bilden und solchen beizutreten. 
 
Art. 24 [Erholung und Freizeit] Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit sowie auf eine vernünftige Begrenzung 
der Arbeitszeit und auf periodischen, bezahlten Urlaub. 
 
Art. 25 [Soziale Betreuung] 
1. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden 
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge 
gewährleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von 
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 
2. Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und Unterstützung.  Alle Kinder, eheliche und uneheliche, genießen 
den gleichen sozialen Schutz. 
 
Art. 26 [Kulturelle Betreuung, Elternrecht] 
1. Jeder Mensch hat Recht auf Bildung.  Der Unterricht muß wenigstens in den Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein.  
Der Elementarunterricht ist obligatorisch.  Fachlicher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein; die höheren 
Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offenstehen. 
2. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten zum Ziele haben.  Sie soll Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 
rassischen oder religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Friedens 
begünstigen. 
3. In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren Kindern zuteil werdenden Bildung zu bestimmen. 
 
Art. 27 [Freiheit des Kulturlebens] 
1. Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen und am 
wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teilzuhaben. 2. Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen 
und materiellen Interessen, die sich aus jeder wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Produktion ergeben, deren 
Urheber er ist. 
 
Art. 28 [Angemessene Sozial- und Internationalordnung]  
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung 
angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 
 
Art. 29 [Grundpflichten] 
1. Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entwicklung seiner Persönlichkeit 
möglich ist. 
2. Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz 
ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu 
gewährleisten und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer 
demokratischen Gesellschaft zu genügen. 
3. Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
ausgeübt werden. 
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Art. 30 [Auslegungsvorschrift] Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so ausgelegt werden, daß sich daraus für 
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, 
welche auf die Vernichtung der in dieser Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten abzielen. 
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